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Regeste

Mindestbeitragsdauer

Erwägungen

E. 1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig
(Art. 85bis Abs. 1 AHVG [SR 831.10] sowie Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Der
Beschwerdeführer ist als Adressat des angefochtenen Einspracheentscheids durch diesen
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder
Abänderung, weshalb er zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG; siehe auch Art. 59 ATSG [SR 830.1]). Auf die frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist daher einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG; siehe auch Art.
60 ATSG).

E. 2
Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) bildet der Einspracheentscheid vom 15.
Februar 2018 mit dem die Vorinstanz den Antrag des Beschwerdeführers auf Ausrichtung
einer Altersrente der schweizerischen AHV abgewiesen hat. Streitig und vom
Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist einzig, ob die Vorinstanz die Rentenberechtigung
des Beschwerdeführers zu Recht wegen fehlender Beitragszeiten verneint hat.

E. 3.1
Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Türkei und hat dort seinen Wohnsitz,
weshalb das Abkommen vom 1. Mai 1969 zwischen der Schweiz und der Republik Türkei
über soziale Sicherheit (SR 0.831.109.763.1; nachfolgend: Sozialversicherungsabkommen)
zur Anwendung kommt. Soweit das Sozialversicherungsabkommen und die dazugehörige
Verwaltungsvereinbarung vom 14. Januar 1970 (SR 0.831.109.763.11) keine
Abweichungen vorsehen, beurteilt sich der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine
Altersrente der schweizerischen AHV aufgrund der schweizerischen Rechtsvorschriften
(vgl. Urteil des BVGer C-1708/2013 vom 17. Oktober 2014 E. 2.2).

E. 3.2
In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen materiellen Rechts-sätze massgebend,
die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten (BGE 130
V 445 E. 1.2.1; 127 V 466 E. 1; 126 V 134 E. 4b). Der Beschwerdeführer wurde am (...)
2017 65 Jahre alt. Ein allfälliger Anspruch auf eine ordentliche Altersrente wäre demnach
im Monat nach Vollendung des 65. Altersjahrs, am (...) 2017, entstanden (vgl. Art. 40
AHVG). Der zur Rechtsfolge einer Rentenberechtigung führende Tatbestand (Erreichen des



Rentenalters) verwirklichte sich somit im Jahr 2017. Damit ist für die Beurteilung des
Anspruchs des Beschwerdeführers auf die Altersrente grundsätzlich auf jene Normen
abzustellen, die im Zeitpunkt des Erreichens seines Rentenalters in Kraft standen.
Hinsichtlich der prüfenden Frage, ob der Beschwerdeführer während der geltend gemachten
Erwerbstätigkeit von 1979 bis 1981 auf einem Hochseeschiff unter schweizerischer Flagge
bei der AHV versichert war, ist dagegen das im damaligen Zeitraum geltende Recht
massgebend (vgl. Urteil des BVGer C-3441/2010 vom 14. Juni 2013 E. 2.2).

E. 4.1
Anspruch auf eine ordentliche AHV-Rente haben die rentenberechtigten Personen, denen
für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften
angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss
Art. 50 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im
Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag
bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist
(vgl. BGE 111 V 307 E. 2b). Beitragspflichtig sind die versicherten Personen, solange sie
eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 3 Abs. 1 erster Satz AHVG).

E. 4.2
Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich
auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen
Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden
(vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Versicherte können die Berichtigung von
IK-Eintragungen verlangen, bei Eintritt des Versicherungsfalles allerdings nur, soweit
deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141
Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige
bzw. fehlende Eintragungen im IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich
geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a).

E. 5
Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch
erfüllt, insbesondere, ob er im fraglichen Zeitraum von 1979 bis 1981 überhaupt der
schweizerischen AHV unterstellt war.

E. 5.1
Die für einen Rentenanspruch erforderliche Versicherteneigenschaft (vgl. auch Marco
Reichmuth, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band XI, Recht der Sozialen Sicherheit,
S. 853 Rz. 24.25) ist gemäss dem im hier massgebenden Zeitraum von 1979 bis 1981
anwendbaren Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) zu
beurteilen. Nach dieser Bestimmung waren bei der schweizerischen AHV natürliche
Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz (Bst. a), natürliche Personen, die in
der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausübten (Bst. b) sowie Schweizer Bürger, die im
Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem entlöhnt wurden
(Bst. c), obligatorisch bei der schweizerischen AHV versichert. Nach Art. 2 Abs. 2 AHVV
(in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) konnte das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement besondere Vorschriften über die Stellung des auf
schweizerischen Schiffen tätigen ausländischen Personals erlassen. Soweit ersichtlich, hat
das Volkswirtschaftsdepartement von dieser Kompetenz keinen Gebrauch gemacht.



E. 5.2
Die Vorinstanz geht davon aus, dass der Beschwerdeführer zwar wohl auf einem
schweizerischen Schiff eines schweizerischen Arbeitgebers tätig gewesen sei und sich auch
in der Schweiz aufgehalten habe. Er sei aber nicht bei der schweizerischen AHV versichert
gewesen, weil er keinen Wohnsitz in der Schweiz gehabt habe und hier keiner
Erwerbstätigkeit nachgegangen sei. Weiter vertritt die Vorinstanz die Ansicht, dass auch die
Tätigkeit auf einem Hochseeschiff unter schweizerischer Flagge keine Unterstellung unter
die schweizerische AHV begründe, zumal eine entsprechende staatsvertragliche Regelung
zwischen der Schweiz und der Türkei fehle. Da mangels Versicherteneigenschaft keine
AHV-Beitragspflicht bestanden habe, seien von der Arbeitgeberin auch keine
AHV-Beiträge abgerechnet worden. Die vom Beschwerdeführer eingereichten Dokumente
könnten überdies keinen Nachweis dafür erbringen, dass für ihn AHV-Beiträge abgerechnet
worden seien. Auch entsprechende Abklärungen hätten keine Anhaltspunkte auf geleistete
Beiträge ergeben.

E. 5.3
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe in den Jahren 1979 bis 1981 zeitweise in
E._______ im Kanton (...) gewohnt. Es ist daher zu prüfen, ob er damals einen Wohnsitz in
der Schweiz im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Bst. a AHVG (in der bis 31. Dezember 1996
geltenden Fassung) hatte.

E. 5.3.1
Der im Bereich der AHV massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich
an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1
ZGB). Für die Begründung des Wohnsitzes müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt
sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht
dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen,
sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen
(BGE 133 V 309 E. 3.1; 125 V 76 E. 2a; je mit Hinweisen).

E. 5.3.2
Der Beschwerdeführer gibt an, dass er in E._______ an der (...)strasse gewohnt und dabei
rund 6 bis 7 Monate eine Sprachschule besucht habe. Nachdem er (im Jahr 1979) ein erstes
Mal auf der MS D._______ gearbeitet habe, sei er wieder nach E._______ zurückgekehrt,
wo er dann rund 20 bis 25 Tage gewohnt habe, und er dann ein zweites Mal für Arbeiten auf
der MS D._______ angeheuert worden sei. Die Ehefrau seines Bruders sei Lehrerin in
E._______ gewesen.

E. 5.3.3
Die Abklärungen der Vorinstanz haben ergeben, dass der Beschwerdeführer in E._______
nicht registriert war und folglich auch über keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz
verfügte und hier auch allfällige Einkünfte der A._______ AG nicht versteuerte. Der
Beschwerdeführer hat für die Behauptung, dass er im fraglichen Zeitraum in E._______ in
der Schweiz gewohnt habe, trotz entsprechender Aufforderung der Vorinstanz keine
Beweismittel eingereicht. Zwar belegen Stempel in seinem Pass, dass er im interessierenden
Zeitraum mehrmals in die Schweiz eingereist ist (act. 27). Zudem hat er am 17. August
1979 in (...) eine Impfung erhalten (act. 1 S. 3). Auch der Umstand, dass im Heuervertrag
eine Adresse in E._______ aufgeführt ist, deutet darauf hin, dass ein Bezug zu diesem Ort



bestanden hat. Dies genügt aber nicht, um auf eine Absicht des dauernden Verbleibens in
der Schweiz zu schliessen, zumal auch der Besuch einer Sprachschule für die Dauer von
sechs bis sieben Monaten keinen Wohnsitz in der Schweiz begründet (vgl. Felix Frey,
Kommentar AHVG/IVG, 2018, N 3 zu Art. 1a AHVG; Marco Reichmuth, in: Jahrbuch
zum Sozialversicherungsrecht 2014, Wohnsitz und Aufenthalt bei Dauerleistungen der 1.
Säule, S. 107).

E. 5.3.4
Insgesamt ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte darauf, dass sich der
Beschwerdeführer im Zeitraum von 1979 bis 1981 mit der Absicht des dauernden
Verbleibens in der Schweiz aufgehalten und hier damit einen Wohnsitz im Sinn von Art. 23
Abs. 1 ZGB begründet hat. Es ist auch nicht ersichtlich, welche weiteren zielführenden
Abklärungen diesbezüglich noch hätten unternommen werden können. Die Vorinstanz hat
damit eine Unterstellung des Beschwerdeführers unter die AHV aufgrund eines Wohnsitzes
in der Schweiz zu Recht verneint.

E. 5.4
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, er sei vom 24. März 1979 bis 27. April 1981
für einen schweizerischen Arbeitgeber auf dem Hochseeschiff MS D._______ erwerbstätig
gewesen. Zu prüfen ist, ob dadurch gestützt auf Art. 1 Abs. 1 Bst. b oder Bst. c AHVG (in
der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) eine Unterstellung unter die schweizerische
AHV begründet wurde.

E. 5.4.1
Der Beschwerdeführ hat als einzigen Beleg für die geltend gemachte Erwerbstätigkeit einen
am 5. September 1980 in Durban (Südafrika) abgeschlossenen Heuervertrag mit der
A._______ AG eingereicht, wonach ab 4. September 1980 eine Tätigkeit auf dem
Hochseeschiff MS D._______ als Leichtmatrose vereinbart worden war. Als Einsatzgebiet
wurde «weltweit» angegeben (act. 21 S. 5). Der Beschwerdeführer hat auf entsprechende
Nachfrage der Vorinstanz hin in seinem Schreiben vom 23. Januar 2018 ausdrücklich
bestätigt, dass er nie in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausgeübt habe (act. 29). Auch aus
seinen Schilderung in der Beschwerde wird ersichtlich, dass er nie in der Schweiz, sondern
nur im Ausland beschäftigt war. So führt er aus, dass er die MS D._______ im Hamburger
Hafen abgeholt, und sie ca. im Juni 1979, nach Abschluss aller Arbeiten am Schiff, in den
Hafen von Durban gebracht habe, was insgesamt neun Monate gedauert habe. Weil sein
Vertrag ausgelaufen sei, sei er danach in die Schweiz zurückgekehrt. Rund 20 bis 25 Tage
später habe man ihm telefonisch angeboten, auf dem Schiff zu arbeiten. Dieses Angebot
habe er angenommen und sei Anfang 1980 nach Durban gegangen und habe dann auf der
MS D._______ gearbeitet. Eine Versicherungsunterstellung infolge Erwerbstätigkeit in der
Schweiz gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. b AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 geltenden
Fassung) liegt damit nicht vor. Dass sich der Sitz der Arbeitgeberin in der Schweiz befand,
ist in diesem Zusammenhang nicht massgebend (vgl. Ueli Kieser, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 1236 Rz. 114).

E. 5.4.2
Weiter lässt sich auch aus dem Umstand, dass die MS D._______ während des
massgebenden Zeitraums von 1979 bis 1981 unter schweizerischer Flagge stand (vgl. act.
30), keine obligatorische Versicherung bei der schweizerischen AHV nach innerstaatlichen
Recht begründen. Eine Unterstellung gestützt auf das Flaggenprinzip liesse sich nur aus



einer entsprechenden staatsvertraglichen Regelung herleiten (vgl. dazu BGE 114 V 209 E.
3a). Das Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei enthält
jedoch - im Gegensatz zu diversen anderen Sozialversicherungsabkommen (vgl. die
Auflistung in der Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV [WVP]; Stand:
1. Januar 2018; Rz. 3016) - keine Regelung für Hochseeschiffer und sieht keine
Unterstellung bzw. Versicherung nach dem Flaggenrecht vor.

E. 5.4.3
Aufgrund des Gesagten kann zwar davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer
im Ausland für einen in der Schweiz domizilierten Arbeitgeber tätig war und von diesem
entlöhnt wurde. Mangels einer Schweizer Staatsbürgerschaft lässt sich jedoch direkt aus
Art. 1 Abs. 1 Bst. c AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) keine
Versicherteneigenschaft des Beschwerdeführers bei der AHV ableiten, da diese
Bestimmung nur auf Schweizer Bürger anwendbar ist. Hinzu kommt, dass trotz der im
Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei in Art. 2 Abs. 1
enthaltenen allgemeinen Gleichbehandlungsklausel Art. 1 Abs. 1 Bst. c AHVG (in der bis
31. Dezember 1996 geltenden Fassung) nicht auf türkische Staatsangehörige anwendbar ist
(vgl. dazu BGE 112 V 337 E. 7; 114 V 209 E. 3), wird doch in Art. 2 Abs. 2 des
Abkommens ausdrücklich festgehalten, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht in
Bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über die Rentenversicherung von
Schweizerbürgern, die im Ausland für einen in der Schweiz tätig sind, gilt.

E. 5.5
Insgesamt ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer im
interessierenden Zeitraum von 1979 bis 1981 nicht bei der schweizerischen AHV versichert
war. Es ist darauf hinzuweisen, dass dem Beschwerdeführer die Möglichkeit einer
freiwilligen Versicherung als türkischer Staatsangehöriger nicht offenstand, zumal das
Sozialversicherungsabkommen auch diesbezüglich in Art. 2 Abs. 2 ausdrücklich eine
Ausnahme vom Gleichbehandlungsgebot vorsieht. Fehlt es damit an einer (länger als elf
Monaten dauernden) Versicherteneigenschaft, kann dem Beschwerdeführer von
vorneherein kein volles Beitragsjahr im Sinn von Art. 50 AHVV angerechnet werden (vgl.
Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 87/00 vom 18. Februar 2003 E. 3.2),
weshalb er keinen Anspruch auf eine schweizerische AHV-Altersrente hat. Daran würde
sich auch nichts ändern, wenn der Beschwerdeführerin tatsächlich AHV-Beiträge geleistet
hätte.

E. 5.6
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass der vorliegende Heuervertrag auch nicht
rechtsgenüglich nachzuweisen vermag, dass der Beschwerdeführer einen Lohn bezogen hat,
auf welchem Beiträge an die schweizerische AHV entrichtet wurden. Kopien von
Lohnabrechnungen oder Lohnausweisen hat der Beschwerdeführer nicht eingereicht (vgl.
Urteil des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1). Die Abklärungen der
Vorinstanz haben zudem ergeben, dass der Beschwerdeführer bei den beiden kantonalen
Ausgleichskassen Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht registriert ist und dort
dementsprechend keine individuellen Konten für ihn geführt werden (act. 17 und act. 23).
Da allein die Entrichtung von Beiträgen an die obligatorische Versicherung aber keine
Unterstellung unter die obligatorische Versicherung zur Folge hätte (vgl. Urteil des BVGer
C-1790/2007 vom 20. Juni 2008 E. 3.4; C-4969/2014 vom 25. Februar 2015 E. 6.6),



erübrigt sich die Prüfung, ob allenfalls noch weitere Abklärungen im Hinblick auf geleistete
Beiträge hätten unternommen werden können.

E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer mangels Erfüllens der
Mindestbeitragszeit keinen Anspruch auf eine schweizerische Altersrente hat. Der
Einspracheentscheid der Vorinstanz ist somit zu bestätigen und die Beschwerde
abzuweisen.

E. 7
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), weshalb keine Verfahrenskosten zu
erheben sind. Die obsiegende Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf
Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Dem
unterliegenden Beschwerdeführer ist entsprechend dem Verfahrensausgang ebenfalls keine
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


